
Dttes Gnaden
römische U ayserin, in G erm a

nien, zu D u n garn , Hbheim, D alm atien, Uroa- 
tien, Ulavonien re. Uönigin; G rz-H erzogin zu 
Ö sterreich; Herzogin zu H urgund, M er-und  
Uieder-Uchlesien, zu M raband, zu M ayland,zu  
N teycr , zu Warnten, zu M rain, zu M antua, zu 
Uarma,und Iiacenza,zu Kimburg,zu Wuzenburg, 
zu G eldern , zu M r tc m b e r g ; Marggräfin des 
H eil. Römischen R e ic h s , zu M ähren, zu Wur- 
gau, zu Uber-und W eder-U ausntz; Würsten zu 
Uchwaben, und Uiebenbürgen, gefürstete G räfin  
zu H absburg, zu Glandern, zu U yrv l, zu K fyrt, 
zu Wyburg, zu G drz, zu Gradisca, und zu U r to is ; 
Wandgräfin in U lsaß , Gräfin zu M m u r , G rau  
auf der Mndischcn M arch , zu U ortenau , zu 
Walins,und zu Mechcln; Herzogin zu Wothringen, 
und H arr; Groß-Herzogin zu Uoscana re.

E n tb ie te n  allen und jeden Unfern treu-gehorsamsten S tänden/ 
Inwohnern und UnterthaneN/ was Standes/W ürde/A m tS, 
oder Weesens/ die in Unserem Crb-Königreich BöheiM/ und 

gesamten teutschen Fürstenthumen und Landen seynd/ Unsere Kayser- 
lch-Königlich-auch Landesftwstliche Gnade/und alles Gutes/und ge-

) (  den



ben denenselben hiermit samt, und sonders gnädigst zu vernehmen, 
wasgestalten W ir unter anderen Unseren schweren RegierungS-Sor- 
gen hauptsächlichen das Augenmerk dahin gerichtet haben, womit die 
Gottgefällige llussir jedermann ohne Unterschied schleunig ertheilet, 
und denen Partheyen durch die von denen Gerichts-Stellen schö
pfende gerechte Entscheidung der obschwcbenden R ech ts-S trittig - 
ketten, zu ihren rechtmäßigen Anforderungen geholfen , und die 
unterdrückten klagloß gestettet werden mögen.

Und wie nun aus denen Uns erstatteten allerunterthänig- 
sten Berichten zu entnehmen gewesen, daß bey Unseren gehorsam
sten G erichts-Stellen annoch vielfältige R echts-S trittigkeiten , 
und OauscL xrivrttL unentschiedener erliegen; W ir aber gänzli
chen allergerechtest gewöllet seynd,  daß ,  gleichwie all- und jede 
zwischen denen Partheyen bereits verführte- und nur allein von 
dem Richterlichen Ausspruch abhangende Rechts-Klagen jederzeit 
aus das schleunigste ausgemacht, und so fort die llussix befördert, 
also auch dargegen denjenigen aus alleiniger eigenen Schuld und 
Saumseeligkeit der Partheyen von vielen Jah ren  her Gerichts
anhängig- und noch immer weiters hinaus zu verzögeren vermei
nenden O auli8 , zu Vermeidung aller zwischen den P artheyen , 
und ihren dermalig- oder künftigen Nachfolgeren sowohl, als auch 
überhaupt in dem gemeinen Weesen selbst verursachenden Zerrü- 
tungen gewisse Schranken ,  mithin ein dermaleiniges Ziel ge- 
setzet werde.

A ls setzen, ordnen und befehlen W ir hicmit wissentlich, in 
Kraft dieses zu jedermanns Wissenschaft ordentlich zu pudliciren 
kommenden P a te n ts , daß von allen sowohl im Land anwesenden, 
als auch sich ausser demselben befindenden in- und ausländischen 
Partheyen (welche bey Unseren Landes-und Gerichts-Stellen ei
nige a lte , durch den Richterlichen Entscheid annoch nicht erledigte 
Processen, und Rechts - Anliegenheiten bis aä  ^ n n u m  1757. 
inclusive anhängig haben )  sothane Processen und Rechts-Anlie
genheiten also gewiß binnen dem pro ssermmoperemptorio hie- 
mit ausgesetzten ZI"" v ecem b erdes künftigen siebenzehenhundert 
neun und fünfzigsten J a h rs  der behörigen O rdnung nach, betrie
ben , proleyuiret ( und ihres O r ts  zur Endschast gebracht, oder 
allenfalls die Erklärung , daß sie von solch- anhängig gemachten 
Rechts-Klagen, und Gerichts-Händeln gänzlichen M assen, bey



der nemlichen Gerichts-Stelle 1e § M e r  eingereichet, und also ein- 
oder das andere binnen der ob-vorgeschriebenen Frist also'gewiß 
befolget werde, als im widrigen, nach derselben V erlauf derley 
nicht protequirte ^ Ä io n es  , UNd Lautre p r iv a tL , ohne allem 
weiteren Anstand eo ipko gänzlichen erloschen seyn,  und für äe- 
t'eriret und verschlafen gehalten werden sollen.

Worbey W ir unter einem allergerechtest erklären, daß jene 
vor dem ^ n n o  (iecretorio , <L le rm in o  a6 ^uem des siebenze- 
henhundert neun und ft'mfzigsten J a h rs  bey ein; oder anderer Ge
richts-Stelle anhängig gemachte welchen bereits die V er
jährung im Weege stehet,  wie auch jene Gerichts-Angelegenhei
ten, welche ob laplum  kLtalium gleichfalls nicht weiter haben pro- 
leciuiret werden mögen,  unter gegenwärtigem die ?roleciuirnng 
deren anhängigen Processen gestattenden Gesatz nicht mitverstan
den werden, sondern den gesamten Gerichts-Stellen obliegen solle, 
bey Betreibung einer derley erliegenden-hinwiderum proibcjuiren 
wollenden ^ A io n  und Rechts - Sache hierauf: ob nemlichen die 
r m i a  ehchin beobachtet, . oder nicht beobachtet worden seynd? 
Obsicht zu trag en ,  und da ein- oder anderer beirrender Theil 
das N atale verschlafen hätte ,  der Richter den begangenen N e . 
Zleckum nachzusehen, oder eine verschlafene Schrift nach verflos
sener Frist zu Gericht anzunehmen, und dieselbe dem Gegentheil 
zu seiner Beantwortung zu communiciren nicht befugt,  sondern 
diejenige P a r t , welche in Beobachtung ihrer Schuldigkeit fahr
lässig gewesen, oder den U rm in u m  legalem , und was ihr son
sten obgelegen is t ,  versäumet h a t , sich diese Versäumnüß selbsten 
beyzumefsen, und auf die Uemeäirung derselben xer viam extra- 
vrüinuriam fürzudenken haben werde.

E s  solle ab e r, im Fall die Parten über die bereits ehevor 
zu Gericht erlegte- wiewohlen nicht vollkommen verführte 
den Richterlichen Spruch verlangeten, die betreffende Gerichts- 
S telle verbunden seyn , die Oollrttionem seu Inrotulationem 
^ Ä o ru m  vorzunehmen, und hierob,  was Rechtens is t ,  zu er
kennen.

W o m it W ir dann euch Eingangs gemelten Unseren treu
gehorsamsten S tän d en ,  Obrigkeiten, Inwohnern und U n te r ta 
nen , was S ta n d e s , Würde , oder Weesens die seyen , insow. 
derheit aber allen und jeden Gerichts Stellen hiemit gnädigst und 
ernstlich befehlen, daß ihr euch nach dieser Unserer ?ra§m atical-

S a -



Satzung von dem Tag der erfolgenden ?udlic3tiou ununterbrüch- 
lich achten, euch nach derselben/als einer geflissentlich zu befolgen
den N orm a und Richtschnur verhalten / darwider weder selber 
handlen / noch jemanden dargegen etwas zu thun gestatten sollet. 
Und dieses ist Unser gnädigster W i l l , und Meynung.

Geben in Unserer Haupt- und Residenz-Stadt Wien den 
ein und zwanzigsten M onats-Tag ^u^ulli im flebenzehen hundert 
acht und fünfzigsten, Unserer Reiche im achtzehenden Jahre.

knäerieus^Vilkelmus Come8 abHaußwir
Rsz*. L ok*. L ux". L  /V. p r" . Luuc".

Johann G raf von Lhotek.

vVä LLsnäatum LserD OWlkreo- 
Kenias ^l^'eÜLtis proprium .

Zvhan» Christoph Freyherr von Bartenstem.

Johann Bernhard von Zencker.


